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Beschlussauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf 
vom 06.05.2021

Top 6.4 B-Plan Nr. 5 "Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf" - Ent-
wurfs- und Auslegungsbeschluss Entwurf

Beschluss:

Auf der Grundlage des § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) sowie des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (KV M-V) wird durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Pragsdorf nachfolgender Beschluss gefasst:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf beschließt den Planentwurf 
des 

Bebauungsplanes Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Georgendorf“ der Gemeinde 
Pragsdorf.
Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht und Artenschutzfach-
beitrag wird in der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 „Sondergebiet Photovoltaik Geor-
gendorf“ der Gemeinde Pragsdorf mit der Begründung einschl. Umweltbericht 
und Artenschutzbeitrag sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und 
die betroffenen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichti-
gen. 
Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sind ortsüblich bekannt zu machen, ebenso im 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet.

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einschl. Um-
weltbericht und Artenschutzfachbeitrag einzuholen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abge-
geben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 5 „Sondergebiet Photovol-
taik Georgendorf“ der Gemeinde Pragsdorf unberücksichtigt bleiben können und 
ein Antrag nach § 47 der VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen gel-
tend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
6 0 0




